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Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes Neubrandenburg unter der Nummer 11/90 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Meckl. Seenplatte e.G. BLZ 150 616 18 Kto-Nr.: 1575490 

Beitragsordnung für den PHARMA-Tauchclub e.V. 
Gültig ab 01.12.2004 

 
 

1. Höhe der Mitgliedsbeiträge : 
 

 Kinder  
bis 14 Jahre 

und ermäßigter Beitrag 

Mitglieder 
14 Jahre u. älter 

  
Aufnahmegebühr 20 ,00 € 20,00 € 

Monatsbeitrag 9,00 € 14,00 € 
Jahresbeitrag 108,00 € 168,00 € 

 
Erwachsene ohne eigenes oder geringes Einkommen aus Erwerbstätigkeit haben 
Anspruch auf ermäßigten Beitrag (9,00 € pro Monat). Sie haben den Anspruch beim 
Vorstand glaubhaft zu machen. 
Ruhende Mitglieder, die keinen Kontakt zum Verein halten können und trotzdem alle 
Vorzüge in Hinsicht auf den Versicherungsschutz genießen wollen, bezahlen einen 
Beitrag in Höhe von 5,00 € pro Monat unabhängig von der Höhe ihrer Bezüge (60,00 € 
pro Jahr). 
Die ruhende Mitgliedschaft ist beim Vorstand schriftlich  zu beantragen und ist nur bei 
einem Zeitraum ab 6 Monaten möglich. 
 

2. Zahlungsweise  
 
Aufgrund des Versicherungsschutzes muß jedes Vereinsmitglied den Beitrag schon im 
Voraus bezahlen. Die Zahlung erfolgt grundsätzlich im Wege erteilter 
Einzugsermächtigungen. Wird bis zum 31.12. des Vorjahres der gesamte Jahresbeitrag 
eingezahlt bzw. per Einzugsermächtigung eingezogen, so ist der Einzahler berechtigt 5 
% des Jahresbeitrages als Bonus abzuziehen. Der späteste Zahlungs- bzw. 
Einzahlungstermin ist somit der 31.12. des Vorjahres bzw. der 30.06. für das 2. Halbjahr 
des laufenden Jahres 
 
Bei Zahlungsverzug besteht nach diesen Terminen kein Versicherungsschutz mehr, 
damit endet auch die Mitgliedschaft laut Satzung §2 Abs. 5 . Dies bedeutet, dass bei 
gewünschter Fortsetzung nach Begleichung der Rückstände erneut die einmalige 
Aufnahmegebühr zu entrichten ist. 
 
Für Mahnungen entstehende Kosten (5 € je Mahnung) werden vom Beitragspflichtigen 
selbst getragen. Ferner hat der Beitragspflichtige die Beträge zu tragen, mit denen der 
Verein im Falle einer Rücklastschrift belastet wurde. 
 

 
 
 
 
 
 


